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Fehlsteuerung
durch
Lohnnebenkosten

Hans-Hagen Härtel

In der Auseinandersetzung um die geeigneten Mittel zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
hat sich die Senkung der Lohnnebenkosten als der kleinste gemeinsame Nenner heraus

gestellt, auf den sich Koalition und Opposition, Arbeitgeber und Gewerkschaften einigen 
konnten. Hinter diesem scheinbaren Konsens verbergen sich aber Widersprüche, die das 
Projekt „Lohnnebenkosten“ zu einer Alibi-Veranstaltung und sogar zu einem kontraproduk
tiven Instrument zu machen drohen.

Die Senkung der Lohnnebenkosten war ursprünglich von den Arbeitgebern zu einem ent
scheidenden Hebel erklärt worden. Den Ökonomen ist es allerdings niemals so recht klar 
geworden, warum sich die Unternehmen auf die gesetzlich festgelegten Arbeitgeberbeiträ
ge, auf die überwiegend tarifvertraglich vereinbarten Sonderzahlungen und die Fortzahlung 
des Lohnes an Feiertagen, im Urlaub und während der Krankheit oder auf die betrieblich 
vereinbarten Aufwendungen für die Ausbildung, für den Vorruhestand oder für Zusatzrenten 
kaprizierten, da doch ihre Wettbewerbsfähigkeit von den gesamten Arbeitskosten abhängt. 
Die Arbeitgeber führen gelegentlich als sachlichen Grund an, daß die Lohnnebenkosten im 
Unterschied zu den „normalen“ Stunden- oder Monatsverdiensten kein unmittelbares Lei
stungsentgelt darstellten. Dieses Argument trifft jedoch nicht zu. Der weitaus größte Teil der 
Lohnnebenkosten, jedenfalls die Sozialbeiträge, die Sonderzahlungen, die Bezahlung von 
Feiertagen und des Urlaubs, aber auch manche betrieblichen Leistungen sind eng an den 
„Normalverdienst“ gekoppelt.

Man könnte das Problem der Lohnnebenkosten einfach aus der Welt schaffen, indem 
man -  wie es die Volkswagen AG zum Teil bereits praktiziert hat -  die Sonderzahlungen so
wie die Feiertags- und Urlaubsvergütung in die Stunden- oder Monatsverdienste einrechnet 
und -  wie von Ökonomen schon seit langem vorgeschlagen wird -  die Arbeitgeberbeiträge 
an die Arbeitnehmer auszahlt und die gesamten Sozialabgaben sowie die Lohnsteuer als 
Belastung der Arbeitnehmer ausweist. Diese Umbuchung ändert an der Belastung der 
Unternehmen mit Arbeitskosten natürlich nichts, aber die Tarifvertragspartner würden dann 
diese Gesamtbelastung und nicht die Zusammensetzung der Arbeitskosten zum Kern ihrer 
Auseinandersetzung machen. Als „echte“ Lohnnebenkosten blieben insbesondere die 
Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall übrig.

Das entscheidende Motiv für die Fokussierung auf die Lohnnebenkosten dürfte takti
scher Natur sein. Vermutlich gehen die Arbeitgeber davon aus, daß die Gewerkschaften und 
Arbeitnehmer den Normallohn entschiedener verteidigen als die Zusatzleistungen, Diese an 
sich plausible Vermutung hat sich beim Streit um die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall als 
falsch erwiesen. Nachdem der Gesetzgeber die Mindestabsicherung während der ersten 
sechs Wochen einer Krankheit auf 80% des Verdienstes abgesenkt hatte, waren die Ge
werkschaften bereit, zur tarifvertraglichen Absicherung der vollen Lohnfortzahlung das 
Weihnachtsgeld zu kürzen und sich mit einer geringen Anhebung der Tarifverdienste zu 
begnügen. Die Arbeitgeber haben mit ihrer Bereitschaft, sich die Kosten der leistungsunab
hängigen Lohnfortzahlung durch Kürzung oder Begrenzung von leistungsabhängigen 
Arbeitskosten abhandeln zu lassen, offenbart, daß es ihnen nicht um die Lohnnebenkosten, 
sondern um die gesamten Arbeitskosten geht.

Dieses Nachgeben ist auch deshalb bemerkenswert, weil die Hauptstoßrichtung der Ar
beitgeberkampagne gegen die gesetzlichen Lohnnebenkosten gerichtet ist und der Staat
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der Hauptadressat ist. Soweit es um die gesetzlichen Sozialabgaben geht, stimmen die 
Gewerkschaften dieser Forderung ausdrücklich zu. Strittig ist allerdings das „W ie“ der 
Senkung. Während die Gewerkschaften und mit ihnen die Opposition sowie der Arbeitneh
merflügel der CDU die Substitution von Sozialabgaben durch eine Aufstockung des Bun
deszuschusses und zu Lasten der Steuerzahler fordern, ist für die Arbeitgeber die Kürzung 
der Sozialleistungen die erste Wahl.

Die Entscheidung über die Höhe von Renten, über die Erstattung der Krankheits- und 
Pflegekosten und über die Einkommenssicherung bei Arbeitslosigkeit ist eine der zentralen 
Aufgaben der W irtschafts- und Sozialpolitik. Für diese Entscheidung sollten vor allem die 
Präferenzen der Versicherten und -  wegen der Umlagefinanzierung -  die Bedürfnisse der 
künftigen Generationen maßgebend sein. Darüber hinaus ist die Inanspruchnahme der So
zialversicherungen für die Wahrnehmung versicherungsfremder Aufgaben zu berücksichti
gen. Bei dieser Frage haben die Unternehmen in ihrer Funktion als Arbeitgeber keine Aktien 
im Spiel und würden sich normalerweise in die politische Auseinandersetzung auch nicht 
einschalten.

Sie tun es dennoch, ohne deswegen Anstoß zu erregen, weil sie zur Mitfinanzierung der 
Sozialversicherungsleistungen gezwungen sind. Die gesetzliche Beteiligung der Arbeit
geber an Leistungen, die den Arbeitnehmern zugute kommen, ist im Prinzip eine ordnungs
politisch fehlerhafte Zuordnung. Während nämlich die Arbeitnehmer die Diskussion über 
die Beitragssätze stets im Hinblick auf die damit finanzierte Leistungsseite führen, sind die 
Arbeitgeber von vornherein Partei für Beitrags- und Leistungskürzungen. Dieser Fehler wür
de beseitigt, wenn die Beiträge -  nach entsprechender Anhebung der Bruttolöhne -  voll von 
den Versicherten getragen würden.

Die Sozialpolitiker brandmarken eine solche Reform der Sozialversicherung mit dem Ar
gument, daß sich die Arbeitgeber damit aus der solidarischen Finanzierung der Soziallasten 
davonstehlen würden. Dieser Einwand ist schon deswegen fragwürdig, weil es mit keiner 
Gerechtigkeitsvorstellung zu begründen ist, daß etwa ein Handwerker oder ein anderer 
selbständiger Unternehmer, der ja für die eigene Sicherung allein aufzukommen hat, die Si
cherung seiner Mitarbeiter zur Hälfte bezahlen soll, selbst wenn diese -  was bei Spitzen
kräften durchaus vorkommt -  mehr verdienen als er selbst. Tatsächlich werden die Arbeit
geberbeiträge nur de jure von den Unternehmen getragen. Ökonomisch gesehen können 
sie diese Last auf die Arbeitnehmer abwälzen, indem sie Arbeitsplätze nur anbieten, wenn 
die Arbeitnehmer ihre Lohnansprüche um die Arbeitgeberbeiträge reduzieren -  und sei es 
dadurch, daß sie den Kaufkraftverlust durch die Weitergabe der Arbeitgeberbeiträge in den 
Preisen hinnehmen.

Dies wissen auch die Sozialpolitiken so daß man sich fragen muß, warum sie dennoch auf 
der Beteiligung der Arbeitgeber an der Finanzierung der Sozialversicherung bestehen. Gele
gentlich wird behauptet, daß die damit verbundene Mitwirkung der Arbeitgeber in den Ver
waltungsorganen der Sozialversicherungsträger und in der politischen Diskussion dazu bei
trage, die Ansprüche auf der Leistungsseite zu begrenzen. Dieses Argument verkennt, daß die 
Unternehmen auf Belastungen mit Arbeitskosten weniger durch Widerstand an der Tariffront 
oder im politischen Streit reagieren als durch Verzicht auf die Schaffung von Arbeitsplätzen. 
Sehr viel plausibler ist die Annahme, daß die Arbeitnehmer, wenn sie auf ihren Lohn- und Ge
haltszetteln die wahre Belastung der Arbeit durch die soziale Sicherung erkennen. Widerstand 
leisten werden, sei es durch Parteinahme im politischen Streit oder sei es durch Abwanderung 
in die Schattenwirtschaft. Es ist vermutlich dieser Widerstand, den die Politiker fürchten.

Der Verzicht auf eine ordnungspolitisch adäquate Zuordnung der Finanzierung der Sozi
alversicherung hat zur Folge, daß der Versuch, die Beitragssätze zu stabilisieren, weitere 
Fehlsteuerungen nach sich zieht. So läßt sich in der gesetzlichen Krankenversicherung der 
Beitragssatz nur stabilisieren, indem Kosten des Gesundheitswesens durch Zuzahlungen 
oder durch Ausschluß von Leistungen zunehmend den Versicherten auferlegt werden, oh
ne daß diese -  wie die Mitglieder privater Versicherungen -  die Möglichkeit haben, sich ge
gen diese finanziellen Risiken zu versichern. Nicht minder bedenklich sind die allseits vor
geschlagenen Pläne, die Beitragssätze zu Lasten des Bundeshaushalts und damit der 
Steuerzahler zu senken. Der wesentliche Einwand lautet nicht einmal, daß Beitragszahler 
und Steuerzahler sich zum großen Teil decken, so daß solch eine Änderung von daher also 
wenig Sinn macht. W ichtiger ist, daß Steuern noch schädlicher als Sozialbeiträge sind, weil 
bei ihnen der Bezug zu den damit finanzierten Leistungen noch lockerer ist. Als der Kron
berger Kreis dieses Argument kürzlich in die Diskussion einbrachte, blieb er nahezu ohne 
Echo.
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